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SCHMEES holding GmbH

Stadtsparkasse Langenfeld

IBAN : DE98 3755 1780 0000 2505 14
BIC : WELADED1LAF

Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN: DE56 8505 0300 3000 0275 12
BIC: OSDDDE81XXX

Commerzbank Langenfeld
IBAN : DE67 3424 0050 0353 6075 00

BIC : COBADEFF301

Handelsregister Düsseldorf HRB 94993
Sitz Langenfeld

Steuer-Nr.: 135/5721/0061

USt.-Ident-Nr.: DE 140 635 258

Rudolf-Diesel-Weg 6-8

D-40764 Langenfeld
T: +49 2173 8505-0

F: +49 2173 8505-50

Geschäftsführung:

Clemens Schmees

info@schmees-holding.com

schmees-holding.com

Volksbank Pirna
IBAN: DE80 8506 0000 1000 9898 86

BIC: GENODEF1PR2

SCHMEES cast holding GmbH Langenfeld, 26.05.2023 

Rudolf-Diesel-Weg 6-8 
40764 Langenfeld Clemens Schmees 

Geschäftsführung 
Tel./Phone: +49 2173 8505-0 
Clemens.Schmees@schmees.com 

Bestätigung der REACH Konformität* 
*Die in dieser Bestätigung enthaltenen Informationen sind keine rechtlich bindende Verpflichtung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

hiermit erklären wir, die SCHMEES cast Holding GmbH mit ihren zugehörigen Firmen 
SCHMEES cast Langenfeld GmbH und SCHMEES cast Pirna GmbH, die für uns 
bestehenden Verpflichtungen nach der REACH-Verordnung ordnungsgemäß umzusetzen 
und diese auch einzuhalten. 

Als Gussbetrieb für Erzeugnisse aus Stahl liefern wir unterschiedlichste Güten für viele 
Anwendungsbereiche. Gemäß Artikel 3.3 der REACH-Verordnung sind wir als Erzeuger 
grundsätzlich nicht registrierungspflichtig. Die Erzeugnisse setzen unter normalen Bedingungen 
und unter vorhersehbaren Anwendungsbereichen keinerlei Stoffe frei, welche nach 
REACH gelistet sind. 

Die von uns als sogenannter „nachgeschalteter Anwender“ nach Artikel 37 mit Sitz in der EU 
hergestellten Erzeugnisse bestehen größtenteils aus Stoffen, die Massenware sind und deren 
Registrierung daher durch unsere Zulieferer erfolgt. In den wenigen Fällen, in denen wir jedoch 
für die Herstellung unserer Erzeugnisse Stoffe aus Nicht-EU-Ländern beziehen und somit als 
Importeur von den Registrierungspflichten betroffen sind, werden wir sicherstellen, dass diese – 
entweder durch die Registrierung mittels eines Alleinvertreters in der EU oder durch eine 
Registrierung unsererseits – erfüllt werden. 

Bezüglich Art. 33 der REACH-Verordnung, Informationspflicht über Stoffe der sogenannten 
SVHC - „Kandidatenliste“ teilen wir Ihnen mit, dass die von uns an Sie gelieferten Erzeugnisse 
keine Stoffe in Konzentrationen von über 0,1 Masse% enthalten.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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